
Anlage 6 zur Vereinbarung vom 01.12.2004 über die Ab gabe von eigenanteilsfreien Hörsystemen

Versicherteninformation

In den vertraglichen Vereinbarungen zwischen der Bundesinnung der Hörgeräteakustiker 
und den Landesverbänden der Primärkassen in Hessen wurden für die Vergütung der 
Hörsysteme Vertragspreise vereinbart.

Die Hörgeräteakustiker haben sich dabei verprlichtet, den Versicherten zwei 
eigenanteilsfreie Versorgungsvorschläge mit analogen oder digitalen Hörsystemen zu 
unterbreiten. 
Mit der Reparaturpauschale sind bei einer eigenanteilsfreien Versorgung für einen 
Zeitraum von 6 Jahren die Kosten für Reparatur und Wartungsleistungen sowie für den 
Ersatz der Otoplastik abgegolten. Es sei denn, die Versicherten haben die Reparatur oder 
den Ersatz aufgrund nicht bestimmungsgemäßen Gebrauches zu vertreten.

Die Versicherten werden deshalb gebeten, alle erfor derlichen Arbeiten an dem 
Hörsystem / den Hörsystemen möglichst durch den aus liefernden 
Hörgeräteakustiker durchführen zu lassen.

Wählen die Versicherten eine andere als die vom Hör geräteakustiker 
eigenanteilsfrei angebotene Versorgung, haben sie d ie Mehrkosten für das von 
Ihnen gewählte Hörsystem und die Mehrkosten für Rep aratur- und 
Wartungsleistungen selbst zu tragen.
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